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Zl.: E1/7224/2010  (P4)     Graz, am 3.8.2010 
 
 
 

VERORDNUNG 
 
 
 
 
 Gemäß § 49a Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, i.d.g.F., 
erlässt die Bundespolizeidirektion Graz anlässlich des Fußballspieles SK Puntigamer Sturm 
Graz – SK Rapid Wien  folgende Verordnung: 
 
 
 

1) Die UPC-Arena und die im beiliegenden Plan mit roter Linie umrandete Örtlichkeit 
(Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 – Evangelimanngasse – über 
Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – 
Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – 
Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-
Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 – Raiffeisenstraße 
Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. 
Lisztgasse - Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung 
Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – 
schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-
Hötzendorf-Straße  Nr. 151) wird zum  

 
SICHERHEITSBEREICH 

 
      erklärt. 

Aufgrund vorangegangener Ausschreitungen bei Fußballveranstaltungen im und 
um den Bereich der UPC-Arena ist zu befürchten, dass beim Fußballspiel  SK 
Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien gewaltbereite Personen an dieser 
Sportveranstaltung teilnehmen und es zu einer allgemeinen Gefahr für die 
Gesundheit mehrerer Menschen oder für Eigentum in großem Ausmaß kommt.   
 

2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, Menschen, von 
denen aufgrund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen vorangegangener 
gefährlicher Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang 
mit vergleichbaren Sportgroßveranstaltungen anzunehmen ist, dass sie im 
Anwendungsbereich des Sicherheitsbereichs gefährliche Angriffe unter 
Anwendung von Gewalt begehen werden, aus dem Sicherheitsbereich 



 2 

wegzuweisen und ihnen das Betreten desselben bis zum Außerkrafttreten der 
Verordnung zu verbieten.  

 
 

3) Diese Verordnung  
 

         tritt am 8.8.2010, 13.00 Uhr, in Kraft und  
        endet am 8.8.2010,  21.00 Uhr. 
 
 
4) Diese Verordnung wird kundgemacht durch  

- Anschlag in und im Umfeld der UPC-Arena, 
- Verlautbarung in den Grazer Tageszeitungen und 
- in den lokalen Radiosendern. 

 
 

Der Polizeidirektor: 
Blg.: Plan 
 
 
          i.V. HR Dr. Gerhard Lecker 
 
 
 
Hinweis: 
Wer trotz eines Betretungsverbotes den Sicherheitsbereich bei dieser Sportveranstaltung 
betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung gemäß § 84 Abs. 1 Ziff. 5 SPG und ist mit einer 
Geldstrafe bis € 350,--, im Nichteinbringungsfall mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, 
zu bestrafen.  
 
 
 


